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DIie Bischofskonferenzen

Das 28 1965 verkündete Konzilsdekret Pn Die InstrumentalfunktionC,hristus Dominus eroörtert 1im Kapitel die TOoDleme
der Zusammenarbeit der 1SChHOTe gemeinsamen Die Instrumentaltfunktion der Bischofskonferenzen
Wohl mehrerer rtchen Zuerst wıird der unsch 1st offensichtlich, als Man darauf eingehen muß
ausgesprochen, «die ehrwürdige Kinrichtung der das Konzil ruft S1e dazu auf, das bevorzugte rgan

der Einheit, der Koordination, der Zusammenar-Synoden und Konzilien mOoge einen Impuls
erfahren», dann werden der Begrift, die Strukturen e1lt der 1SChHhOTIe untereinander werden, die ent-
unı die Zuständigkeit der Bischofskonferenzen schlossen sind, gemeinsamen Wohl ihrer Kir-
efiniert (n 28) un deren Bedeutung und apOStO- chen arbeiten und IL mMI1t dem aps
lischer Nutzen 37 herausgestellt. Die ent- großmütig der Betreuung aller tchen teil-
sprechenden Anwendungsweisen n.41 werden uhaben
nNau 1m Motu pDroprio FEccelesiae SANCLIAe dargelegt. DIe Bischofskonferenzen sind 1Ur ine NECUEC ofrm

Die Synodaltätigkeit, ein wesentlicher Bestand- der Partikularsynoden, deren rsprung bis in die
te1l des Lebens der rche, et ihren elerlich- ersten chris  chen Jahrhunderte zurückgeht, und
sten Ausdruck 1m Okumenischen Konzil IC deren Wechselfälle oft aufgezeichnet wurden. Es
weniger notwendig ist S1e auf den darunterliegen- muß jedoch bemerkt werden, daß alle AaUuSs Okalen
den Stufen als Zeichen der Gemeinschaft 1m ]au- Inıtiativen hervorgegangenen oder VO  = Rom DFC-
ben und der Liebe der daran beteiligten Kıirchen sSteuerten Reformbewegungen sich bemühten, diese
un! als erkzeug ihres in Kinklang gebrachten Einrichtung wieder ZU Leben erwecken. Ks
un! koordinierten pastoralen Wirkens möge genugen, die Bemühungen des heiligen

Bontiftatius (8. Jahrhundert), des Hıinkmar VO

S Z’eichen der Gemeinschaft Reims (9. Jahrhundert) oder den Auf-
chwung der ogregorlanischen Epoche erinnern.

Der erste Aspekt erschließt sich in der Konzils- Das Vlierte Laterankonzil (1215)) welst den Pro-
liturgie, die VO. und Sallz durchdrungen 1st VOIl vinzialkonzilien die Aufgabe Z die Durchführun
der Gegenwart Christ1 (Mt Ö 20) und des Heiligen der Normen des allgemeinen Rechtes sichern
Geistes. Die Ordines de celebrando CONCLLIO, deren — unı schreibt ihre jJährliche Zusammenkunft NVAQTS:

entliche Züge beim vierten Konzil VO Toledo Das Konzil VO Irient dess10, ( De fe1)
33 festgelegt wurden, haben uns das schöne sieht diese Zusammenkünfte alle dre1 a.  re VOTL,
Gebet Adsumus Domine Sancte S Dirıtus, das immer S1xtus bestimmt, daß ihre Dekrete VOL der Pro-
och 1m eDrauc. ist, übermittelt; bei den WweSst- mulgierung VO  } der Heiligen Konzilskongrega-
gotischen Nationalkonzilen wurden drei Tage tion überprüfen selen TImmensa ageternı aus

(dies litaniarum) auf das Fasten und die Betrach- dem Jahr 1587) Im Lautfe der VELSANSCHCIL vier
tung des Glaubensbekenntnisses verwandt. Kın Jahrhunderteendie politischen Umstände und
alter Brauch, der bei den KonzilienVO  } Nizäa, Kon- VO Mittelpunkt wegführende Bestrebungen Her
stantinopel und Chalzedon bezeugt ist, VeOLI- Art die Kinrichtung VO  - Partikularkonzilien, VO

langt, daß die Prüfung VOLN Glaubensfragen VOL Provinzial- oder Nationalkonzilien nicht gerade
allen anderen den Vorrang hat. Wenn unsefren begünstigt. Es ist verständlich, daß in den Jan
Tagen die Liturgie der Bischofskonferenzen LCUC dern, 1n denen sich NEeCUC christliche Geme1inschaften
Formen aANSCNOMME: hat, dann bleibt sS1e in der eingerichtet aben, Rom eine strenge Kontrolle
Linie dieser "Iradition un verbleibt ehentliches aller Formen synodaler Tätigkeit einsetzen wollte,
Gebet Zeugnis des Aa4aubens und der Liebe. indem Plenarkonzilien unte: dem Vorsitz rÖöMmi-
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scher Legaten einführte un die Beschlüsse dieser Strukturen das Selbstbewußtsein der Kirche wI1e-
Konzilien seiner reco9NLLLO unterstellte (c. 291 N ı) der. DIie Bischofskonferenzen sind nıiıcht allein
Das Kanonische Rechtsbuch hatte diese verschtie- USdrucCc des Bewußtwerdens ihrer gemeinsamen
denen Formen des konziliaren Lebens festgehalten, Verantwortungen, deren Dringlichkeit un CAWEe-
das urc die römische Zentralisierung un die auf den Bischöfen lastet; auf dem Gebiet der
Lethargie der Okalen Instanzen rtecht geschwächt Institutionen sind S1e lehramtliche Bekundungen
W  H So die Provinzialsynoden NUur verpflich- der bischöflichen Kollegialität. Kardinal Döpfner,
TEL alle ZWanzlg re usammenzutreten, Ss1e Mitglied der Koordinationskommission des Kon-
konnten dadurch nıcht die kontinutlerliche un zils, hatte VO der zuständigen Kommission VCI-

durchgreifende Wirksamkeit aben, die wirklich angt, Iklar das Bindeglied herauszustellen, das die
den realen Dimensionen der pastoralen Dringlich- Bischofskonferenzen mi1t dem theologischen rin-
keit angepaßt SCWESCH ware (c. 283—286). DIie zIp der Kolleg1alität verbindet. DIe gleiche Hor-
Nationalkonzilien hatten keine rechtliche Existenz; derung wurtde VO mehretren Sprechern 1m Verlauf
die Plenarkonzilien, die manchen Orten ihre der Konzilsdebatten wiederholt, hervorragende

traten, nach einem Apparat organisiert, Gegner jedoch leugneten dieses Band oder suchten
der darauf angelegt WAarl, S1e unte: Vormundschaft dafür Ersatzbegriffe allgemeiner ATt WwI1e das rin-

halten (c 281—282). DiIie alle fünf re ZCE- zZ1p der Gemeinschaft 7zw1ischen den Ortskirchen
sehenen Bischofskonferenzen sahen ihr irtken auf oder die geistige Sendung der ischöfe, oder die

Bedürfnisse der Miss1on. Das Dekret C,hristusdie Vorbereitungen der eitlich weIlit auseinander-
jegenden Provinzialkonzilien ausgerichtet und DIo0ominus vermied C5S, sich über diese grundsätzliche
blieben ohne wirkliche Autorität (c 292) rage auszusprechen; hat keinen nspruc

Und dennoch sind 2AUS diesen letzteren die B1- darauf erhoben, das traditionelle System der Orts-
schofskonferenzen hervorgegangen, denen das 72 kirchen außer Kraft Setzen, sondern die Kın-
Vatikanische ONz1 ihren Adelsbrief erteilt un richtung der Synoden 1im Rahmen der Patriarchate
für die die Modalitäten ihrer normatıven Tätig- erinnert un: S1e unterstutzt (38 6 Irotz der
keit festgelegt hat Zurückhaltung einer Anzahl VO Konzilsvätern,

)as äps  che Jahrbuch VO 1967 verzeichnet die befürchteten, das Gespenst der Nationalkirchen
G1 Bischofskonferenzen, 5 davon verfügen über könne wlieder auftauchen, oder könnten sich,
Statuten, die zw1ischen 19) un: 1967 ad CX DEr1MEN- ÜFG die uen Zentralisationen begünstigt, gehei-
IU gutgeheißen wurden, wurden «ad GUINGUEN- Oligarchien bilden, welche den Apparat der Se-
NIUMY genehmigt Australien und Madagascar); kretariate und Kommissionen steuern, hat sich das
be1 1LCUN welteren wurden die Statuten 1n den Jah- I1 Vatikanische Konzil nıcht gescheut, die B1-
TE 7wischen 18582 (Irlan: und 1962 Japan) end- schofskonferenzen mi1it einer echten Legislativ-
gültig festgelegt oder einfach gebilligt Es ist Zallz gvewalt auszustatten, die gemä den Normen des
klar, daß der gleiche Begriff sehr verschiedene Dekretes auszuüben ist (n 28 4) Für die rechts-
Realitäten (Anzahl der Mitglieder, Häufig- gültig verpflichtenden Entscheidungen (vom DFE-
keit der Zusammenkünfte, Arbeitsmethoden, tre1i- meinen Recht vorgeschriebene Fälle oder Fälle, die
bende Urgane USW.). er hat sich das Motu Gegenstand einer Sondervollmacht des Heiligen
propr1i10 Fceclesiae SANCLIAE nicht damit begnügt, den tuhles sind, die auf dessen nregung oder auf An-
Bischöfen der Staaten oder Gebiete, 1n denen noch trag der Konferenz erteilt wurde) bedarf 1n A
keine ÜTC das Dekret vorgesehene Bischoftfskon- kunft der Zweidrittel-Mehrheit der stimmberech-
ferenz besteht, lediglic anzuraten, cobald als mMOS- tigten Mitglieder (ob anwesend oder NIC. Außer-
ich ine einzutrichten un: dafür die Statuten aus- dem mussen diese Entscheidungen VOL ihrer Ver-
zuarbeiten, die VO apostolischen (n 41 I) kündigung VO apostolischen Stuhl «anerkannt»
genehmigt werden mussen. Es wird uch verlangt, werden. Be1 den übrigen Entscheidungen (ohne
daß die schon konstitulerten Bischofskonferenzen zwingende Gesetzeskraft) steht der ischofs-
ihre Statuten gemä. den Vorschriften des Konzıils konferenz fre1,; die entsprechenden Modalitäten
aufstellen, oder, wenn s1e schon aufgestellt sind, S1e vorzusehen: geforderte Mehrkheiıt, Art der Promul-
1m Geilste des Konzils durchsehen un ZuUuI Prü- gierung, Anwendungen USW.). Miıt Je verschie-
fung den apostolischen senden $ 2 denen Kompetenzen, die gleich dargelegt werden,

Selbst da, ihre Gründung aus Bedürfnissen nehmen den Bischofskonferenzen alle Orts-
praktischer Art geschah, plegeln die irchlichen ordinarien gleich welchen Rıtus teil jedoch nicht
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die Generalvikare), die Koadjutoren, die Auxilia_r- öffentlicht, dann hat mMa  =) die Möglichkeit, die bis
bischöfe und die Titularbischöfe, die ein beson- iın unveröftentlich gebliebenen Arbeitsmetho-
deres Amt 1in bezug auf die Gesamtpastoral NIC. den un! die Instrumente der Information, der
die Diözesanpastoral) ausüben. Die übrigen "Litu- Koordination und der Durchführung vergle1i-
A4ArbDischofe sind keine rechtmäßigen Mitglieder chen. DIiIie Arbeiten in dieser ichtung haben 1n den
der Bischofskonfterenz, ebensowenig die t- verschiedenen Ländern nıcht das gleiche tadium
en Legaten (n.38 2) erreicht; in manchen Ländern gliedern sich die

I Die Ortsordinarien und die Koadjutoren sind schon eingebürgerten Strukturen Sallz natürlich
stimmberechtigt, die Auzxiliarbischöfe un die üb- 1n die VO ONzL vorgezeichneten Rahmen e1in.
rigen rechtmäßbigen Mitglieder en Je nach An andern Orten s1ind mehr oder weniger tiefgrei-
den Statuten beschließende oder beratende St1m- en! Umgestaltungen erforderlich; anderen

Wahrscheinlich wird den Auzxiliarbischöfen 1n Orten wiederum werden die TODleme aller die
Anbetracht ihrerpastoralen Verantwortung Stimm- den Episkopat angehen, 1m Verlauf VO  _ selbstän-
berechtigung zuerkannt werden, die emeritierten igen (monatlichen oder zeitlich weliter aAuselnan-
der abgedankten 1SCHOTfe werdenohl beratende derliegenden) Versammlungen ohne feste Statuten
Stimme ehalten Ks muß hervorgehoben werden, geprüft und geregelt. Für die VOI och nicht allzu-
daß das Dekret 1n keiner Weise die Ordensoberen Janger e1litZCOChristentum gekommenen Länder
erwähnt: dennoch dürfte ihre Anwesenheit inner- hat das Dekret Ad gentes, das 7. Dezember 1965
halb der Bischofskonferenzen sechr nützlich, verkündet wurde, ihren Bischofskonferenzen CMP-
manchmal 02 notwendig se1n. en, «1n voller Übereinstimmung über die

schwerwliegendsten Fragen und dringendsten Pro-
eme verhandeln» und Kräfte un Einrichtun-Arbeitsmethoden
SCH, die dem Ner dienen, usammenzutun,

DIie derzeit melisten «strukturierten » 1schofs- nicht die hnehin in unzureichender Zahl VOLIL-

konferenzen verfügen über Urgane und Arbeits- handenen Mittel und Personen vergeuden und
methoden, die se1it mehreren Jahrzehnten aufvielen ine unnötige Überlagerung der Iniıt1iativen VeCeI-

Gebieten erprobt sind, auf denen sich verschiedene meiden (n } Diese Empfehlungen betreften uch
Formen kollektiver oder kolleg1aler Arbeit ent- den ortsgebundenen Apparat, der gewöhnlich den
falten, unter anderem in den spezlalisierten CWEe- Bischofskonferenzen beigegeben ist ach dem
Zungen der Katholischen Aktion (Generalver- eisple. der Generalversammlung des lateiname-
sammlung, ständige beratende ersammlung, be- tikanischen Episkopats CELAM) und seiner be-
schränkter usschuß, Kommissionen, Bericht- ratenden ersammlung dürfte die pastorale und
Crstatter, Sekretariate USW.). In der Vollversamm- missionarische Zusammenarbeit doch auf über-
lung, ihrem wesentlichsten rgan, bringt die Bi- nationaler Ebene fruchtbarer se1n. Das Motu PIO-
schofskonferenz Z usdrfruc. daß sS1e sich der pri10 Ecclesiae SAMCLA hat sich olchen Umgruppie-
apostolischen TODIleme bewußt ist und denen TunNgsgecnh gegenüber günstig ezeigt und die 1ilfe des
hat, S1e durch ine gemeinsame Aktion anzugehen; Apostolischen Stuhls be1 der Aufstellung der Son-
dieser Vollversammlung verleiht s1e notfalls VeI- derregeln für die Internationalen Bischofskon-
pflichtende Rec  TAa) Selbstverständlich äng ferenzen vorgesehen (n 41 und 4)
die Sachdienlichkeit dieser Aktion in erster Iinie Die technische Pertektion der Einrichtungen ist
Von einer das eschehen ‚U verfolgenden In- Nurfr ıne der V oraussetzungen für ihre Wirksam-
fortmation ab Diese wird ihr ufrc die Dienst- keit Solange s1e. den Impuls angeschlossen blei-
tellen geliefert, die mit derVorbereitungsarbeit der ben, der s1e 1Ns engerufen hat, nehmen sS1e SZallz
Versarnrnlung betraut s1ind. DDas Dekret äßt den natürlich, über alle Hı1ındernisse hinweg, ihre le-
Bischofskonferenzen großen Spielraum be1i der bensspendenden unktionen wahr. ber jedes
Auswahl der für ihre Arbeit unerläßlichen Urgane. lebendige Gleichgewicht ist schwach, VO Krebs-
Dennoch tegt die chanung einer ständigen be- geschwüren und Okalen Wundbränden bedroht.
fratenden Versammlung A die chaffung VO uch die eschichte der Kırche verzeichnet Unter-
Bischofskonferenzen und eines Generalsekreta- brechungen des Gleichgewichtes und ythmus-
rlats (n 35 2 schwankungen; die Regulationsfunktionen des

Werden ach enehmigung UG den Heiligen Mittelpunktes treften nicht immer auf die WUun-
Stuhl die Statuten der Bischofskonferenzen VOI- schenswerte 1t. und Zusammenarbeit; ande-
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rerseits kannn der Mittelpunkt Tonus und Hierarchie in irgendeiner Weise verantwortlich ist,
der Harmontieenlassen., Aufdie Bischofskonfe- naturgemäß ZUrF Schaffung eines für diese Dinge
1ieENZeEN angewandt, machen diese Bemerkungen zuständigen Organismus Betont werden
die Bedeutung einer aktiven Beteiligung aller Mit- muß, daß CT Nen diesen Formen Juridisch OIga-
olieder un: einer großzügigen Übernahme VO nıisierter Zusammenarbeit sich die Kollegialgewalt
Verantwortung deutlich. DIe Früchte werden 1Ur der Bischofskonferenz ausdrückt, die weder die
dann eichlich sein, WE das Interesse der Bete1- Summe der Vollmachten der Mitglieder-Bischöfe
gten ständig wach ist, wenn die Arbeit realistisch ISt, noch ine VO Römischen Stuhl delegierte
un geordnet bleibt ollmacht, sondern ine otrdentliche und eigent-

liche Kollegialgewalt, die auf dieser Ebene in Vert-

Kollegiales Irken bindung mit dem aps ausgeübt un VO  - ihm
erkannt wird (im Promulgationsakt des Dekrets

Konkret drücken die Mitglieder der Bischofskon- ( hristus Dominus un Ü die reCOQNLLILO, die den
ferenzen schon ihre Bereitschaft AdUus, kollegial Beschlüssen der Bischofskonferenz erteilt WIfr|
gemeinsamen Wohl der tchen arbeiten, RS UA S uchWE iNan sich auf TUunN! ihrer Neuheit auf
S1e einen Auftrag innerhalb einer Kommiss1ion, der institutionellen ene mehr gewlsse Jufi-
eines Komitees, eines Büros oder einer Beratenden dische Aspekte der Bischofskonferenz gehalten hat,
ersammlung übernehmen. |)as kollegiale 1irtken dann ist trotzdem die richtige Bemerkung VON
der Bischofskonferenzen drückt sich nämlich auf Kardinal Frings hlierzu unNnveErsgESSCNH: «Worum
allen ihren Ebenen Aau5S, durch alle VO ihr pDhäng1- be1 diesen Versammlungen geht, ist nıcht ihr Jur1-
DCH Instanzen hindurch, un nıcht allein der ischer Status, sondern der Gelst der Freiheit, das
obersten p1 der Vollversammlung. Wenn diese reiwillige Engagement, die brüderliche Liebe.»
letztere uch der augenfälligste USarucCc des kolle- Die JjJuridischen Realitäten sind 1Ur Instrumente 1m
oialen Wirkens des Episkopats bleibt, en Dienst der pastoralen Sendung der Kirche die VeLr-
doch die Instanzen, die die Entscheidungen der schiedenen Formen der Bischofskonferenzenen
Vollversammlung vorbereiten oder weıiterführen, ein anderes Ziel
.benfalls der Kollegialvollmacht der ischofs- Übersetzt VO] Margaret Meixner

konferenz teil, die ihnen ihren Sonderauftrag C1L-

teilt unı die geforderte Autorität verleiht.
Es kann nicht die Rede davon se1in, hier 1mM ein- CHARLES MUNIERzeinen die Räderwerke darzulegen, die das richtige

Funktionieren der Bischofskonferenzen WLG Auf- Geboren 12 Jul 1022 in Saäles (Frankreich), 1948
teilung der Arbeit und Zuweisung VO  = Oompe- ZPriester geweiht. Er studierte der theologischen

Fakultät und Institut für kanonisches Rechttenzen un klar definierten ollmachten Je nach
den übernommenen Verantwortungen sichern. Die Straßburg, Corso S. R.Rota un der Scuola p-

Bischofskonferenzen, deren Statuten schon VeLr- leografica Vatıcana, ist Lizentiat der Philosophie, Dok-
LOr des kanonischen Rechtes (1954) un der TheologieÖöffentlicht wurden, en bhis 15 Sonderkom- (1958) Seit 1958 ist Lehrbeauftragter Institut

missionen eingerichtet, dazuhin ein es für kanonisches Recht und Oberassistent der theo-
Dutzend Komitees und ebensoviele Nationalse- logischen Fakultät in Straßburg. Kr veröftentlichte
kretarliate. Es ist klar, daß jedes Gebiet der Pastoral rechtsgeschichtliche Arbeiten und arbeitet VOL lem
und jede Kinrichtung allgemeiner Art, für die die mit der Revue des Scliences religieuses.
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